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Altersdiskriminierung

Ungleichbehandlung oder Ausgrenzung ohne jeden sachlichen Grund
 allein wegen eines (i.d.R. fortgeschrittenen) Alters 
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Wie häufig erfahren Menschen in Deutschland Diskriminierung? In welcher Form wird Benachteiligung erlebt und welche 
Faktoren beeinflussen die Wahrnehmung von Diskriminierung? Auf Grundlage einer repräsentativen 
Bevölkerungsumfrage, einer großangelegten Betroffenenbefragung sowie qualitativer Interviews vermittelt die 
vorliegende Studie einen umfassenden Überblick über Diskriminierungserfahrungen in Deutschland.
Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Perspektive von Personen, die Diskriminierung anhand der im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz geschützten Merkmale sowie anhand weiterer Merkmale, beispielsweise der 
sozioökonomischen Lage oder des Körpergewichts, erlebt haben. Die Studie untersucht dabei insbesondere, in welchen 
Lebensbereichen und mit welchen Auswirkungen Diskriminierung erlebt wird, wie Betroffene auf Diskriminierung 
reagieren und zeigt darauf aufbauend Handlungsempfehlungen für Politik und Gesellschaft 



  



  



  

Moses empfängt Gebote. 
Mosaik, Katharinenkloster 
(Sinai), 6. Jh

Altes Gerichtshaus  
Bremen. Mosaik:
 I. und II. Gebot

Das Vierte GebotDas Vierte Gebot

      Du sollst Deinen Vater und deine Mutter 
ehren, auf  dass es Dir wohl gehe und Du lange 

lebest auf Erden
  (nach 2. Mose 20 bei Katholiken und Protestanten)



  

Platon 
geb. 
428/27  
v.Chr. in 
Athen(?), 
gest. 
348/47 
v.Chr. 
ebda. 

Politeia 3.Buch 409  So darf denn auch ... der 
gute Richter nicht ein Junger, sondern ein Alter 
sein, der erst spät kennengelernt hat, was die 
Ungerechtigkeit für ein Ding ist.

Nomoi (= Gesetze) : Vorbild die  um 650 v. Chr. von Lykurg 
gegebene Verfassung von Sparta, wo einem Doppelkönigtum ein 
Rat der Alten (gerousia) zur Seite gestellt war, bestehend aus 28 
über 60 Jahre alten Personen und beiden Königen) - Erziehung 
nicht bloß auf das Jugendalter, sondern auch über die, welche 
bereits in den Jahren voranschreiten, bis ins Greisenalter 
hinein (1,531). Jugend soll Eltern das alte Darlehen von Sorge 
und Schmerz, welche sie einst im Übermaße in unserer Jugend 
für uns aufgewandt, erstatten(4,717)....kein Alter unter sechzig 
Jahren gestehen wir dem zu, welcher nach den heiligen 
Satzungen dem Gottesdienste würdig vorstehen soll, und ein 
gleiches Gesetz soll auch hinsichtlich der Priesterinnen gelten.
(6,759)



  

Auch für die römische Republik galt im Cursus honorum (=Ämterlaufbahn)  
jeweils die Mindestaltersregel:
-  Quaestor 30 +
-  Ädil 37+
-  Prätor 40+
-  Konsul  43 +
 
 Senat (senex= Greis,  also  Rat der Alten (in der Republik das Machtzentrum 
des Staates) mit Auctoritas (Ansehen) im Gegensatz zur Potestas 
(Amtsgewalt der Beamten)



  

Marcus Tullius 
Cicero, 106-43 
v.Chr.

Cato maior de senectuteCato maior de senectute

 Jedermann wünscht (das Greisenalter) zu erreichen; und 
hat man es erreicht, so klagt man doch darüber. So groß 
ist die Unbeständigkeit und Verkehrtheit der Toren! (II,4)

Unbesonnenheit zeichnet das blühende Jugendalter aus, 
Klugheit das Greisenalter.(VI,20) 

Die Geisteskräfte bleiben dem Greisenalter, wenn sich nur 
das Studium und die Tätigkeit fort erhält.(VII,22)

Man darf aber auch nicht bloß dem Körper allein zu Hilfe 
kommen, sondern weit mehr noch dem Geist und der 
Seele. Denn auch die Geisteskräfte erlöschen im Alter, 
wenn man nicht, wie bei einer Lampe, Öl zugießt. Der 
Körper ermattet durch Anstrengung; die geistige Tätigkeit 
hingegen wird durch Übung erleichtert (XI,36)



  

  Der Sachsenspiegel kennt Altersstufen von 
12 und 21 Jahren, ab denen man vor 
Gericht keinen Vormund mehr brauchte, 
sowie die Regel, dass man ab 60 sich (z.B. 
für den Fall eines Zweikampfes) einen 
Vormund nehmen konnte, ohne aber seine 
Rechtsansprüche damit zu verlieren - diese 
Altersgrenze ist mithin ein Rechtsvorteil.

Sachsenspiegel  von 
um 1230, Ldr.1,42



  

 In der Kirche sah das Corpus Iuris Canonici für 
zahlreiche Rechte und Ämter eine ganze Reihe von 
Mindestaltervorschriften vor, für die Bischofswahl etwa 
seit dem III. Laterankonzil 1179, canon 3:  30 Jahre 
( heute sind es 35 gem. can.378)

Mindestalter

Nach der Goldenen 
Bulle vom 10. 1. 1356, 
einem der wichtigsten 
Reichsgrundgesetze, 
war als Mindestalter für 
die Volljährigkeit der 
Kurfürsten die 
Vollendung des 18. 
Lebensjahres festgelegt.



  

 Königreich Bayern, Verfassungsurkunde vom 26. Mai 
1818

Tit.II König 

 § 7. Die Volljährigkeit der Prinzen und Prinzessinnen des 
Königlichen Hauses tritt mit dem zurückgelegten Achtzehnten 
Jahre ein. 

Tit.VI Ständeversammlung

 § 5. Die Reichs-Räthe haben Zutritt in die erste Kammer nach 
erreichter Volljährigkeit, eine entscheidende Stimme aber 
kömmt den Prinzen des Königlichen Hauses erst mit dem 
Einundzwanzigsten, den übrigen Reichs-Räthen mit dem 
Fünfundzwanzigsten Lebensjahre zu. 

 § 12. Jedes Mitglied der Kammer der Abgeordneten muß 
ohne Rücksicht auf Standes- oder Dienst-Verhältnisse ein 
selbstständiger Staatsbürger seyn, welcher das dreißigste 
Lebensjahr zurückgelegt hat. 



  

Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat 5. 
Dezember 1848

Art. 52 Der König wird mit Vollendung des 18. 
Lebensjahres volljährig.  

Art. 65 Wählbar zum Mitgliede der ersten Kammer ist jeder 
Preuße, der das 40. Lebensjahr vollendet, den Vollbesitz 
der bürgerlichen Rechte in Folge rechtskräftiger 
richterlicher Erkenntnisse nicht verloren und bereits fünf 
Jahre lang dem preußischen Staatsverbande angehört hat. 

Art. 67 Jeder selbstständige Preuße, welcher das 

 24. Lebensjahr vollendet, nicht den Vollbesitz der 
bürgerlichen Rechte in Folge rechtskräftigen richterlichen 
Erkenntnisses verloren hat, ist in der Gemeinde, worin er 
seit sechs Monaten seinen Wohnsitz oder Aufenthalt hat, 
stimmberechtigter Urwähler, in sofern er nicht aus 

öffentlichen Mitteln Armenunterstützung erhält.



  

 Reichsverfassung vom 28. März 1849 
§ 5. Wählbar zum Abgeordneten des Volkshauses ist jeder wahlberechtigte 
Deutsche, welcher das fünfundzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt, und seit 
mindestens drei Jahren einem deutschen  Staate angehört hat. 
§ 91. Mitglied des Staatenhauses kann nur seyn, wer 1. Staatsbürger des 
Staates ist, welcher ihn sendet, 2. das 30ste Lebensjahr zurückgelegt hat, 3. 
sich in vollem Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte befindet. 

Reichsverfassung vom 11. August 1919 
Artikel 22. Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und 
geheimer Wahl von den über zwanzig Jahre alten Männern und Frauen nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. 
Artikel 41. Der Reichspräsident wird vom ganzen deutschen Volke gewählt. 
Wählbar ist jeder Deutsche, der das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet hat.

Grundgesetz  vom 23. 5. 1949 übernahm in  Art. 38(2) zunächst die Weimarer 
Regelungen (seit 1970 reicht Volljährigkeit)
.Bundespräsident nach Art. 54(1)GG: Mindestalter 40 Jahre.
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Industrialisierung

AEG Spulensaal 1908

FarbenfabrikenBayer Elberfeld um 1900

Berliner Mietkaserne   1910



  

Altersdiskriminierung

Otto von Bismarck 1815-1898

Krankenversicherung 1883, Unfallversicherung 
1884, Invaliditäts- und Altersversicherung 1889



  

Altersdiskriminierung

Altersgrenze 1911/16: 65; 1972: 60; 2007/2014: 63-67 



  Bis 1923 galten das Allgemeine Landrecht von 1794 ( ALR T.2 Tit.10 § 101 ff.) und das 
Pensionsreglement von 1825. Danach schieden Beamte erst bei Dienstunfähigkeit 
aus.



  



  



  

Zwischenergebnis

Mit Industrialisierung und Sozialversicherung beginnt die 
Umkehrung der jahrtausendelangen Wertschätzung des 
Alters. 
 Den Begriff der Altersdiskriminierung gibt es noch im Duden der 
Rechtschreibereformzeit 1996 nicht.
 Auch die Sache selbst, also die stereotypisierende Abwertung älterer 
Menschen, wurde nicht in dem immer noch weithin von den Vorstellungen 
des christlich-abendländischen Sittengesetzes geleiteten Europa, sondern in 
dem mit wesentlich härteren wirtschaftlichen Bandagen arbeitenden 
Amerika benannt. 
Aus dem angloamerikanischen Gesellschafts- und Sprachbereich nämlich 
stammt der  in den 60er Jahren geprägte Begriff "Ageism" parallel zu 
racism, sexism . Ageism wurde bei uns mit Altersdiskriminierung übersetzt 
und meinte eine soziale und ökonomische Benachteiligung von 
Einzelpersonen oder von Personengruppen aufgrund ihres Lebensalters. 



  

CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION 
Vom 18.12.2000 (2000/C 364/01)

Artikel 21  (Nichtdiskriminierung)
(1) Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der 
Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der 
genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 
Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der 
Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung, sind 
verboten.

Umgesetzt durch Richtlinie des Rates 2000/78/EG vom 27. November 2000 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 
(Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie)  und durch
AGG vom 14. 8. 2006 i.d.F.v.3.4.2013) 

Artikel 25 (Rechte älterer Menschen)
Die Union anerkennt und achtet das Recht älterer Menschen auf ein 
wüü̧rdiges und unabhängiges Leben und auf Teilnahme am sozialen und 
kulturellen Leben.



  

Altersdiskriminierungen
Richtlinie des Rates 2000/78/EG vom 27. November 
2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf

Einleitung:
"(11) Diskriminierungen wegen der Religion oder der Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung können 
die Verwirklichung der im EG-Vertrag festgelegten Ziele unterminieren, 
insbesondere die Erreichung eines hohen Beschäftigungsniveaus und 
eines hohen Maßes an sozialem Schutz, die Hebung des 
Lebensstandards und der Lebensqualität, den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt, die Solidarität sowie die Freizügigkeit.



  

EuGH   C-144/04 v.22.11.2005,
 RN 75(Das Verbot der Diskriminierung wegen des Alters ist somit als ein 
allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts anzusehen); RN 77(Es obliegt 
daher dem nationalen Gericht, bei dem ein Rechtsstreit über das Verbot der 
Diskriminierung wegen des Alters anhängig ist, im Rahmen seiner Zuständigkeiten den 
rechtlichen Schutz, der sich für den Einzelnen aus dem Gemeinschaftsrecht ergibt, zu 
gewährleisten und die volle Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts zu garantieren, 
indem es jede möglicherweise entgegenstehende Bestimmung des nationalen 
Rechts unangewendet lässt.)



  

AGG (Allg. Gleichbehandlungsgesetz)vom 14. 8. 2006 
§ 1
Ziel des Gesetzes
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu 
beseitigen.

§ 10 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters
Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters auch 

zulässig, wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt 
ist. Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels müssen angemessen und erforderlich sein. 
Derartige unterschiedliche Behandlungen können insbesondere Folgendes einschließen: 

1. 
die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und zur 

beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, 
einschließlich der Bedingungen für Entlohnung und Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses, um die berufliche Eingliederung von Jugendlichen, älteren 
Beschäftigten und Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz 
sicherzustellen,

2.
die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder 

das Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit der 
Beschäftigung verbundene Vorteile,

3.
die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund der spezifischen 

Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes



  

Bundesverfassungsgericht Beschluss v. 6.7.2010 - 2 BvR 2661/06 
(die Europäische Antidiskriminierungrichtlinie stellt  für die deutschen Gerichte 
verbindlich den Grundsatz des Verbotes der Altersdiskriminierung fest.)

Vgl. dazu im Grundgesetz Art. 1. (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Art. 3(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner 
religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt 
werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.



  

EuGH Urteil vom 02.06.2016 - Rs. C -122/15 (C)
„Kein Diskriminierungsschutz im Steuerrecht“

Gegenstand des Verfahrens war die Frage, ob das unionsrechtliche Verbot der 
Altersdiskriminierung auch im nationalen Einkommensteuerrecht wirkt. Finnische 
Steuervorschriften sehen allein auf die Einkünfte aus Altersrenten eine 
Zusatzsteuer vor.
Herr C sah in dieser höheren Besteuerung von Alterseinkünften einen Verstoß 
gegen die RL 2000/78 im Hinblick auf das dort niedergelegte Verbot einer 
Benachteiligung wegen des Alters sowie gegen die Charta der Grundrechte der 
EU.
Auf das Vorabentscheidungsersuchen des Korkein hallinto-oikeus (Finnland) 
entschied der EuGH:
Eine nationale Regelung, die eine Zusatzsteuer auf Renteneinkünfte vorsieht, fällt 
nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie 2000/78 und folglich auch nicht in den 
Anwendungsbereich der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. 
Eine Zusatzsteuer auf Renteneinkünfte, die keinerlei Bezug zum Arbeitsvertrag 
hat, beruht unmittelbar und ausschließlich auf einer nationalen steuerrechtlichen 
Regelung. Somit fällt eine nationale gesetzliche Regelung über eine Zusatzsteuer 
auf Renteneinkünfte nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie 2000/78. Was die 
Bestimmungen der Charta der Grundrechte betrifft, genügt der Hinweis, dass die 
Charta nach ihrem Art. 51 Abs. 1 für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei 
der Durchführung des Rechts der Europäischen Union gilt, nicht aber bei der 
Durchführung nationaler Steuervorschriften



  



  

Gerichtsverfassungsgesetz v. 27.1.1877



  

Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 1877 (RGBl. I S. 41) in der 
Fassung des Gesetzes vom 12. September 1950 (BGBl. S. 455), geändert durch 
Artikel 2 Nr. 5 lit. b und c des Gesetzes vom 9. Dezember 1974 (BGBl. I S. 
3393) , der  Nr. 2 und 3 in Nr. 3 und 4 umnummeriert und Nr. 2  (= die 
Altersdiskriminierung) eingefügt hat (S.3404)
:
§ 33  Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:

2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis 
zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden;

Widerspruch zu § 36 (2) GVG( wonach alle Gruppen der Gesellschaft nach 
Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen zu berücksichtigen sind) 

Bundesregierung am 21.8.2008 (BT 16/10155) :
:Die in §33Nr.2GVGfestgelegte Höchstaltersgrenze, wonach das Schöffenamt 
bis in das 70 .Lebensjahr hinein ausgeübt werden  kann, ist sachgerecht . Sie 
gewährleistet einerseits die Embindung älterer Mitbürger mit ihrer Erfahrung und 
ihrem oftmals großen ehrenamtlichen Engagement in diesem Amt und wird 
andererseits den Interessen der Strafrechtspflege gerecht . Das Schöffenamt ist 
ein nicht nur geistig, sondern auch körperlich sehr forderndes Ehrenamt. 



  

Aktivität reguliert Synapsenbidung: Schematische 
Darstellung Reorganisation im visuellen Kortex: vor (links), 
unmittelbar nach (Mitte) und in der späten Phase (rechts) 
nach Schädigung der Netzhaut. Die meisten Neurone in der 
Projektionszone des Netzhautschadens können infolge neu 
gebildeter Verbindungen zu Nachbarzellen wieder ihr 
ursprüngliches Aktivitätslevel erreichen. Die Farben im 
unteren Bildteil zeigen die Positionen in der Netzhaut an, 
von denen der Input stammt, auf den die Nervenzellen am 
stärksten reagieren.
Copyright: PLOS Computational Biology (Creative Commons License / CC 
BY 2.5:http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/)

Jülich, 10. Oktober 2013 – Das 
menschliche Gehirn verändert 
sich ein Leben lang. 
Unablässig bilden sich neue 
Verbindungen aus, während 
unnütze Synapsen gekappt 
werden. Nach welchen 
Mechanismen, ist bisher kaum 
bekannt. Dem Jülicher 
Neuroinformatiker Dr. Markus 
Butz ist es nun gelungen, die 
Neuvernetzung im visuellen 
Kortex auf eine einfache 
homöostatische Regel 
zurückzuführen, wie sie auch 
vielen anderen 
selbstregulierenden 
Prozessen in der Natur 
zugrunde liegt. 

Gerd Kempermann 1965/1997 adulte Neurogenese



  

Bundesverwaltungsgericht 1.12.2012(BVerwG 8 C 24.11):
 
„Die Festlegung einer generellen Altersgrenze für öffentlich 
bestellte und vereidigte Sachverständige ist unzulässig. Sie 
stellt eine "unzulässige Benachteiligung wegen des Alters" dar 
und ist deshalb unwirksam.“

Kammergericht Berlin, Urteil vom 29. 3. 2012 - 1 U 3/12  (Altersgrenzen in 
Trabrennbahnordnung ohne medizinische Gründe unzulässig)



  

Positionspapier vom Dez. 2011



  

Weiterhin   bestehende   Altersgrenzen   verhindern, dass  sich  ältere  
Menschen  mit  ihren  Fähigkeiten  in   die Gesellschaft einbringen. 
Gesetzgeber  bzw.  Satzungsgeber  in  Bund,  Ländern  und Gemeinden, 
Sozialpartner und Unternehmensleitungen,  öffentlich-rechtliche  Institutionen,  
Kirchen, aber auch privatrechtlich organisierte Vereine und  Verbände  sowie  
Selbsthilfeorganisationen  von  Menschen mit Behinderungen stehen in der 
Verantwortung,  bestehende  Altersgrenzen  in  ihren  jeweiligen  Bereichen  
konsequent  zu  überprüfen.  Auch Verantwortliche in den Medien und vor allem in 
der Werbung  müssen  dazu  beitragen,  differenzierte  Altersbilder zu vermitteln. 

Gleiches  gilt  auch  für  Vergünstigungen,  die  an  das  Erreichen  eines  
bestimmten  Lebensalters  geknüpft  sind. Gerade angesichts der prekären 
ökonomischen Situation  mancher  jüngerer  Menschen  können  solche   
Generalisierungen   negative   Altersstereotype befördern.  Die  
Seniorenorganisationen  halten  eine  Überprüfung solcher Vergünstigungen für 
sinnvoll.
3
Sie  weisen  aber  auch  darauf  hin,  dass  bestimmte  Vergünstigungen etwa im 
öffentlichen Personenverkehr  für  Menschen  vor  und  nach  dem  Berufsleben  
durchaus angemessen sind, um eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
erleichtern. Berechtigt sind auch solche begünstigenden Regelungen, die 
behinderungsbedingte Nachteile ausgleichen

(BAGSO 2011)



  

Kirche

Im christlich-kirchlichen Raum, in dem der Gesichtspunkt vom 
Menschen als dem Geschöpf Gottes im Mittelpunkt stehen sollte, zumal 
alle Christen unbeschadet ihres Alters  durch den heiligen Geist Glieder 
des einen Leibes Christi geworden sind (Martin Luther, Der große Katechismus, 

1529) und  alle gleichermaßen aus der immer neuen Vergebung ihrer 
Sünden durch Gottes Gnade leben, ist  Altersdiskriminierung 
keineswegs unbekannt,  obgleich das Vierte Gebot der Ehrung der Eltern 
unstrittig ein Gebot zur Ehrung des Alters ist.

Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland
Artikel 44 (1)
Das Presbyteramt kann nur Mitgliedern der Kirchengemeinde übertragen werden. Sie 
müssen zur Leitung und zum Aufbau der Kirchengemeinde geeignet sein. Sie müssen 
mindestens 18 Jahre alt sein.Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.
…..
Art. 44 (4)
Presbyterinnen und Presbyter scheiden spätestens mit Vollendung des 75. 
Lebensjahres aus dem Amt aus.
(Seit Synode 2015:Art. 44(1) Wer vor Ende der Amtszeit des Presbyteriums sein 
75. Lebensjahr vollendet, verliert erst mit dem Ende dieser die Befähigung zum 
Presbyteramt.)



  

Gliedkirchen der EKD – Altersgrenze für das Presbyterium (Zf. 9: im November 2014 
aufgehoben, Zf. 16 2015 
flexibilisiert)

EKD : Im Alter neu werden können.Evangelische Perspektiven für Individuum, 
Gesellschaft und Kirche, Gütersloh 2009:
(55)Das starre Festhalten an Altersgrenzen ist angesichts der Vielfalt von Kompetenz- 
und Lebensformen im Alter nicht mehr angemessen. Dies gilt auch für den Bereich  des 
ehrenamtlichen Engagements. Offene oder verborgene Altersgrenzen schränken die 
Teilhabemöglichkeiten Älterer unnötig ein und führen dazu, dass vorhandene Kompetenzen 
und Entwicklungsmöglichkeiten nicht entfaltet werden. 



  

GG. Art. 140. Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der 
deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. 

WRV. Artikel 137. Es besteht keine Staatskirche.Die Freiheit der Vereinigung zu 
Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluß von 
Religionsgemeinschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen 
Beschränkungen.
Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig 
innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne 
Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde. 



  

LS 2015 Drucksache 2 (Vorlage  der Kirchenleitung an 
die LANDESSYNODE) S.8

Schließlich liegt auch kein Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 GG vor. 
So ist bereits strittig, ob Artikel 3 GG innerhalb des kirchlichen 
Selbstbestimmungsrechts überhaupt anwendbar ist. Hierzu wird 
vertreten, dass die Schrankenklausel des Artikel 140 GG in Verb. mit 
Artikel 137 Absatz 3 Satz 1 WRV keine Grundlage für eine 
Grundrechtsbindung der Kirchen darstelle. Die Grundrechts-
vorschriften richteten sich in erster Linie gegen den Staat und 
könnten deshalb keine unmittelbare Wirkung im kirchlichen Bereich 
entfalten (so u.a. Landeskirchengericht EKKW, Urteil vom 23.10.2013).



  



  



  



  

Strafgesetzbuch (StGB)

§ 45 Verlust der Amtsfähigkeit, der Wählbarkeit und des Stimmrechts
(1) Wer wegen eines Verbrechens zu Freiheitsstrafe von mindestens einem 
Jahr verurteilt wird, verliert für die Dauer von fünf Jahren die Fähigkeit, 
öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu 
erlangen.
(2) Das Gericht kann dem Verurteilten für die Dauer von zwei bis zu fünf 
Jahren die in Absatz 1 bezeichneten Fähigkeiten aberkennen, soweit das 
Gesetz es besonders vorsieht.
(3) Mit dem Verlust der Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, verliert der 
Verurteilte zugleich die entsprechenden Rechtsstellungen und Rechte, die er 
innehat.
(4) Mit dem Verlust der Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, 
verliert der Verurteilte zugleich die entsprechenden Rechtsstellungen und 
Rechte, die er innehat, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.
(5) Das Gericht kann dem Verurteilten für die Dauer von zwei bis zu fünf 
Jahren das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu 
stimmen, aberkennen, soweit das Gesetz es besonders vorsieht.



  



  

 Peter Zemann,Altersgrenzen, Berlin 2010,  
S. 43:
 "In der Regel  begründen 
Höchstaltersgrenzen den Verdacht der 
Verfestigung diskriminierender 
Altersstereotypen". ..
"Vor dem Hintergrund der dargestellten 
gesellschaftlichen Entwicklungen und 
altersbezogenen Diskurse erscheinen 
Altersgrenzen, die dieser Vermutung 
entsprechen, zunehmen verfehlt und in 
ihren Auswirkungen auf eine 
demografisch alternde Gesellschaft 
geradezu destruktiv."



  

Weltgesundheits-
organisation (WHO) 

2002



  

Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2002



  



  



  

Europäisches Jahr des aktiven Alterns

Ziele im Nikosia Dokument vom 10. 12. 2012

Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Wert des 
aktiven Alterns sowie Sicherstellung, dass es auf der 
politischen Agenda eine vorrangige Stellung erhält;
• Anregung einer Debatte, Informationsaustausch und 
Förderung des Voneinander-Lernens, um Politiken für 
aktives Altern zu unterstützen;
• Schaffung von Rahmenbedingungen für das Eingehen 
von Verpflichtungen und für konkrete Maßnahmen der 
Union und der Mitgliedstaaten unter Einbeziehung der 
betroffenen Akteure;
• Förderung von Aktivitäten, die zur Bekämpfung 
von Altersdiskriminierung, zur Überwindung von 
Altersklischees und zur Beseitigung von Hindernissen 
beitragen werden. 



  



  



  

5. 12. 2012: Handlungsempfehlungen gegen Altersdiskriminierung vorgelegt
Scherf-Kommission fordert Abschaffung von Altersgrenzen beim Ehrenamt und 
bei der Weiterbildung.   

Die von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes eingesetzte Kommission gegen 
Altersdiskriminierung spricht sich für einen Abbau von Altersgrenzen im Ehrenamt, für 
eine Überprüfung tarifvertraglicher Altersgrenzen und für die vollständige Abschaffung 
von Hinzuverdienstgrenzen bei Frührenten aus. Auch setzt sie sich für den Abbau von 
Ungleichbehandlungen im Pflegebereich ein.

»Altersgrenzen halten ältere Menschen vom Engagement für die Gesellschaft ab. 
Das ist schlicht dumm und gehört abgeschafft«, sagte der Vorsitzende der 
Kommission, der ehemalige Bremer Bürgermeister Henning Scherf, bei der Vorstellung 
der Handlungsempfehlungen am Dienstag in Berlin. »Wir sollten ehrenamtliche 
Tätigkeit honorieren. Bürgerinnen und Bürger sollten sich unabhängig von ihrem 
Lebensalter frei entscheiden können, wann und wie lange sie sich engagieren 
möchten«, ergänzte der wissenschaftliche Leiter der Kommission, der Dortmunder TU-
Professor Gerhard Naegele.



  

Interdisziplinäre Fachtagung  beim IGES – Institut für Gesundheit und 
Sozialforschung
Gesellschaftliche Teilhabe im Alter
Welche flexiblen Altersgrenzen brauchen wir in Zukunft?
10. Dezember 2013 | 10.00 - 16.30 Uhr | Berlin

Dieter Hackler 
| Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

Es gehört zu den wichtigsten Vorhaben der Bundesregierung, die ak-
tive Teilhabe älterer Menschen in Wirtschaft und Gesellschaft stärker 
zu fördern und Altersdiskriminierung abzubauen. Altersgrenzen 
sollten ihre Berechtigung nur da haben, wo typisierend davon 
ausgegangen werden kann, dass altersbedingte körperliche 
Defizite Einschränkungen bei Fähigkeiten mit sich bringen, die 
für die fragliche Tätigkeit unerlässlich sind und die nicht durch 
Erfahrung kompensiert werden können. 



  

Gemeindeordnung RLP 
(i.d.F. des Fünften Landesgesetzes zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften v. 22.12.2003 - GVBl 
2003 Nr. 19 S. 390-395)

§ 56a
Beirat für ältere Menschen, Beirat für
behinderte Menschen und sonstige Beiräte
(1) In einer Gemeinde können aufgrund einer Satzung Beiräte für gesellschaftlich 
bedeutsame Gruppen, insbesondere ein Beirat für ältere Menschen und ein Beirat 
für behinderte Menschen, eingerichtet werden. In der Satzung ist im Rahmen der 
Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde das Nähere über die Beiräte, 
insbesondere über deren Aufgaben, deren Bildung, ihre Mitglieder und den Vorsitz zu 
regeln. Soweit der Gemeinderat nichts anderes bestimmt, gelten für die Beiräte die 
Bestimmungen der Geschäftsordnung des Gemeinderats entsprechend.
(2) Die Beiräte können über alle Angelegenheiten beraten, die die Belange der 
von ihnen vertretenen gesellschaftlich bedeutsamen Gruppen berühren. 
Gegenüber den Organen der Gemeinde können sie sich hierzu äußern, soweit 
Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde betroffen sind.
(3) Auf Antrag eines Beirats hat der Bürgermeister Angelegenheiten im Sinne 
des Absatzes 2 Satz 2 dem Gemeinderat zur Beratung und Entscheidung 
vorzulegen. Die Geschäftsordnung des Gemeinderats soll bestimmen, in welcher 
Form Mitglieder der Beiräte im Rahmen ihrer Aufgaben an Sitzungen des 
Gemeinderats und seiner Ausschüsse teilnehmen



  

Seniorenbeirat der Stadt Koblenz
Beschlussvorlage vom 30.4.2013

Der Seniorenbeirat der Stadt Koblenz bittet angesichts der z.Z. laufenden Aufstellung der 
Schöffenlisten und der dabei zu beobachtenden, auch durch die  von ihm als 
rechtswidrige Diskriminierung angesehene  Altersbegrenzung  auf 69 Jahre 
mitverursachten Schwierigkeiten den Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, darauf 
hinzuwirken, dass der Vollzug der 1974 neu eingeführten  Altersbegrenzung    von   § 
33(2) GVG mit sofortiger Wirkung ausgesetzt wird. Das Verbot, über 69 Jahre alten 
Menschen Ehrenämter zu übertragen, ist mit europäischem und deutschem Recht 
ebenso unvereinbar ist wie mit der demographischen Entwicklung in Deutschland und 
führt dazu, dass derzeit rund 16 % der Bevölkerung an der verfassungsgemäßen 
Wahrnehmung ihrer Bürgerrechte gehindert werden.



  



  



  



  



  



  

LSV Kreuznach 23. 4. 2015: Einstimmig angenommen.



  



  

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT
- 2 BvR 2945/14 -
( hat am 5. Oktober 2015 einstimmig beschlossen )

III Zf. 2 Rdzf. 12. 
Die Regelungen der § 6 Abs. 1 Satz 1, § 52 Abs. 1 und § 84 
Abs. 2 LVO (NRW) 2009, nach denen die Einstellung 
aufgrund des erreichten Lebensalters verweigert werden 
kann, verstoßen insoweit gegen Art. 33 Abs. 2 GG. Die auf 
diesen Vorschriften beruhenden gerichtlichen und 
behördlichen Entscheidungen verletzen daher die 
Beschwerdeführerin in ihrem grundrechtsgleichen Recht aus 
Art. 33 Abs. 2 GG.

Art. 33. (1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen 
staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. 
(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und 
fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen 
Amte. 



  

Neue 
Altersdiskri
minierung



  

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 12, ausgegeben zu Bonn am 16. März 2016  
S.401
Art.I BGB
28. Nach § 505 werden die folgenden §§ 505a bis 505d eingefügt:
§ 505a
Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung bei Verbraucherdarlehensverträgen
(1) Der Darlehensgeber hat vor dem Abschluss eines 
Verbraucherdarlehensvertrags die Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers zu 
prüfen. Der Darlehensgeber darf den Verbraucherdarlehensvertrag nur abschließen, 
wenn aus der Kreditwürdigkeitsprüfung hervorgeht, dass ... es bei einem Immobiliar-
Verbraucherdarlehensvertrag wahrscheinlich ist,dass der Darlehensnehmer seinen 
Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag stehen, 
vertragsgemäß nachkommen wird
.
§ 505d
Verstoß gegen die Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung
(2) Kann der Darlehensnehmer Pflichten, die im Zusammenhang mit dem 
Darlehensvertrag stehen, nicht vertragsgemäß erfüllen, so kann der 
Darlehensgeber keine Ansprüche wegen Pflichtverletzung geltend machen, 
wenn die Pflichtverletzung auf einem Umstand beruht, der bei 
ordnungsgemäßer Kreditwürdigkeitsprüfung dazu geführt hätte, dass der 
Darlehensvertrag nicht hätte geschlossen werden dürfen.
§ 511
(2) Vor Erbringung der Beratungsleistung hat sich der Darlehensgeber über den Bedarf, die per-
sönliche und finanzielle Situation sowie über die Präferenzen und Ziele des Darlehensnehmers zu 
informieren, (und ggf. darauf hinzuweisen, dass es keine passenden Angebote gibt)



  

Sparkasse Koblenz, Neue Praxisprobleme  2016
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Deutscher Bundestag - 18. Wahlperiode  Drucksache 18/11774 
vom 29.3.2017 (Beschlussempfehlung des Finanzausschusses) angenommen

V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss

Darüber hinaus begrüßten die Koalitionsfraktionen  der CDU/CSU und SPD, dass mit dem 
Gesetzentwurf die Rechtsunsicherheiten  beseitigt würden, die im Zuge der Umsetzung der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie Anfang 2016 entstanden seien und die zu einer eingeschränkten 
Kreditvergabe für junge Familien und für Senioren geführt hätten. 

Eingeführt Bagatellgrenzen (50 000 EUR) und Beleihungsmöglichkeiten/ Sicherheiten durch die 
Immobilie selbst unter Berücksichtigung der Werterhöhung (60-80 % des Wertes)



  

Fragen an die Bundestagskandidaten der politischen Parteien

1. Altersdiskriminierung
Trotz der in Art.1 und 3 GG grundsätzlich enthaltenen Verbote der
Altersdiskriminierung, die für den Bereich der europäischen Gesetzgebung auch
durch die Charta der europäischen Grundrechte von 2000 verboten ist, gibt es
diskriminierende Altersgrenzen in Ehrenamtsbereichen, z.B. im
Gerichtsverfassungsgesetz oder in Kirchenordnungen. Werden Sie sich für ein Verbot
aller Arten von Altersdiskriminierung einsetzen?
Können Sie andere von Ihnen angestrebte Maßnahmen nennen?
(FDP, Linke, AfD: Altersgrenzen im Ehrenamt abschaffen)
2. Pflege
Trotz mehrerer Reformen der Pflegegesetzgebung ist die häusliche Pflege durch
Angehörige weiterhin mehrfach benachteiligt - neben geringeren Leistungen als für
stationäre Pflege müssen die pflegenden Angehörigen Verdienstausfall und
verringerte Versorgungsansprüche im Alter hinnehmen.
Stimmen Sie der Aussage zu, dass dieser Zustand mit dem in Art. 6 GG
ausgesprochenen besonderen Schutz der Familie unvereinbar ist, und werden Sie sich
für eine verbesserte rechtliche und wirtschaftliche Stellung pflegender Angehöriger
einsetzen?
Kinder haften im Pflegefall für Ihre pflegebedürftigen Eltern, Kinderlose fallen der
Allgemeinheit zur Last. Das stellt den in Art. 6 GG ausgesprochenen besonderen Schutz der 
Familie geradezu auf den Kopf. Werden Sie sich auch hier für eine Änderung des geltenden 
Rechts einsetzen?
Können Sie andere von Ihnen angestrebte Maßnahmen nennen?



  

Seniorenmitwirkungsgesetze
Gesetz zur Stärkung der Mitwirkung der Seniorinnen und Senioren am gesellschaftlichen 
Leben in Mecklenburg-Vorpommern (Seniorenmitwirkungsgesetz M-V - SenMitwG M-V) 
vom 26. Juli 2010.

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 Ziel des Gesetzes
(1) Das Ziel dieses Gesetzes ist es, die Mitwirkungsrechte der Seniorinnen und Senioren 
in Mecklenburg-Vorpommern zu stärken und ihre aktive Beteiligung am sozialen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben zu fördern. Über die reine 
Interessenvertretung hinaus sollen die Beziehungen zwischen den Generationen 
verbessert, die Solidargemeinschaft weiterentwickelt und vor allem der Prozess des 
Älterwerdens in Würde und ohne Diskriminierung unter aktiver Eigenbeteiligung der 
Betroffenen besser gewährleistet werden. Diese Ziele sind durch alle Behörden des Landes 
zu fördern.
(2) Bei Maßnahmen nach diesem Gesetz sind die unterschiedlichen Auswirkungen auf 
Frauen und Männer zu berücksichtigen. Dabei ist die Gleichstellung von Frauen und 
Männern als durchgängiges Prinzip zu befolgen.

§ 2 Seniorinnen und Senioren
Seniorinnen und Senioren nach diesem Gesetz sind alle Personen, die in Mecklenburg-
Vorpommern mit Hauptwohnsitz gemeldet sind und das 60. Lebensjahr vollendet haben.
ÄHNLICH Hamburg 30.10.2012, Thüringen 16.5.2012 Berlin 7.7.2016



  

21.11.2017 
Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen
Wesentliche Erwägungen des Verfassungsgerichtshofs
VerfGH 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21/16

Dass die 2,5 %-Sperrklausel zur Sicherung der Funktionsfähigkeit der Gemeinderäte und 
Kreistage erforderlich ist, sei weder im Gesetzgebungsverfahren noch im Rahmen der 
Organstreitverfahren in der gebotenen Weise deutlich gemacht worden. Die 
gesetzgeberische Prognose sei weder in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht vollständig 
noch sei ihre Begründung in jeder Hinsicht nachvollziehbar. Die Gesetzesbegründung 
erschöpfe sich im Wesentlichen in abstrakten, schematischen Erwägungen zu möglichen 
negativen Folgen einer Zersplitterung der Kommunalvertretungen. Dass es nach Wegfall der 
früheren 5 %-Sperrklausel durch eine gestiegene Zahl von Kleingruppen und 
Einzelmandatsträgern zu relevanten Funktionsstörungen von Gemeinderäten und Kreistagen 
oder zumindest zu Entwicklungen gekommen wäre, die Funktionsstörungen möglicherweise 
zur Folge haben könnten, werde zwar behauptet, nicht aber in nachvollziehbarer Weise 
anhand konkreter empirischer Befunde belegt.



  

Bundesverfassungsgericht 
Beschluss vom 10.10.2017 (1 BvR 2019/16)

(Eintragung des Geschlechts in die Standesamtsregister)



  



  



  



  



  

https://www.altersdiskriminierung.de

http://www.sb-ko.de/aktuelles/

Nachrichten zur Altersdiskriminierung im 
Internet:



  

Berlin, 7. Februar 2018
Ein neuer Aufbruch für Europa - Eine neue Dynamik für Deutschland
Ein neuer Zusammenhalt für unser Land
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD

1077,1078, 1079,1080,1081
Auf die Beiträge und Potentiale, die ältere Menschen für unsere Gesellschaft 
leisten, können, dürfen und wollen wir nicht verzichten. Ihre Lebenserfahrung 
und ihr Rat sind wichtig. Sie sollen möglichst lange gesund und aktiv bleiben, 
am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben und selbstbestimmt in 
Würde alt werden können. Dabei helfen wir auch denjenigen, die unsere 
besondere Unterstützung brauchen. 
Wir wirken Altersdiskriminierung entschieden entgegen.



  

Handlungsempfehlung
Entschließung

- Abschaffung der Altersgrenzen im Ehrenamt
- Verlust der Steuervorteile wegen Gemein-   

nützigkeit bei Nichtbeachtung 
- Ergänzung von Art. 3 GG (Diskriminierungs- 

                                              verbote) 
- Überregionale Zusammenarbeit  mit              

   anderen Seniorenbeiräten
- Einbringen eigener Erfahrungen                     

              


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32
	Folie 33
	Folie 34
	Folie 35
	Folie 36
	Folie 37
	Folie 38
	Folie 39
	Folie 40
	Folie 41
	Folie 42
	Folie 43
	Folie 44
	Folie 45
	Folie 46
	Folie 47
	Folie 48
	Folie 49
	Folie 50
	Folie 51
	Folie 52
	Folie 53
	Folie 54
	Folie 55
	Folie 56
	Folie 57
	Folie 58
	Folie 59
	Folie 60
	Folie 61
	Folie 62
	Folie 63
	Folie 64
	Folie 65
	Folie 66
	Folie 67
	Folie 68
	Folie 69
	Folie 70
	Folie 71
	Folie 72
	Folie 73
	Folie 74
	Folie 75
	Folie 76
	Folie 77
	Folie 78
	Folie 79
	Folie 80
	Folie 81
	Folie 82
	Folie 83
	Folie 84

